
Vereinssatzung 
 

 
§ 1 Name und Sitz 
(1) Der Verein führt den Namen: Capoeira Kampfkunst Würzburg 

 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Würzburg, soll in das Vereinsregister eingetragen werden 

und trägt dann den Zusatz „e.V.“. 
 

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

(4) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e. V. (BLSV). 

Durch die Mitgliedschaft von Einzelpersonen zum Verein wird die Zugehörigkeit 

der Einzelpersonen zum Bayerischen Landes-Sportverband e.V. vermittelt. 
 
 
 
§ 2 Zweck des Vereins 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
 
(2) Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur und Sport. 
 
(3) Der Vereinszweck wird verwirklicht insbesondere durch:  
 

a) die Ausübung der Sportart Capoeira. 
 

b) Regelmäßigen Capoeira-Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Dieser 
Unterricht umfasst Sportunterricht, Bewegung- und Koordinationstraining, 
Musikunterricht, Traditionsüberlieferung und Spiele (Roda).  

 
c) Öffentlichkeitswirksame Aktionen (Capoeira-Vorführungen, brasilianische Tanz- und 

Musik- Film und Folklorevorführungen), die auf die kulturelle und historische 
Einbettung von Capoeira in Brasilien aufmerksam machen. 

 
d) Unterricht und Projekte an Schulen und in Jugendzentren (Capoeira-Vorführungen, 

brasilianische Tanz- und Musik- Film und Folklorevorführungen), die auf die kulturelle 
und historische Einbettung von Capoeira in Brasilien aufmerksam machen.  

 
e) Ein regelmäßiges internationales Treffen veranstalten, bei dem verschiedene 

öffentliche Capoeira-Vorführungen stattfinden werden und Kordel an neue und 
bestehende Mitglieder verliehen werden. 

 
f) Den Aufbau und Erhalt von Austauschmöglichkeiten mit anderen Capoeira Gruppen 

in Deutschland, Europa und im außereuropäischen Ausland.  
 
(4) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
 
(5) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Der Verein verurteilt jegliche Form von 

Diskriminierung, Rassismus und Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher, 
seelischer oder sexualisierter Art ist. 

 
(6) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Vereins keine Zuwendungen 



aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflösung 
oder Aufhebung des Vereins keine Abfindung, keine Kapitalanteile und auch keine 
Sacheinlagen zurück. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

 

(7) Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem 

Bayerischen Landes-Sportverband e. V. und den betroffenen Sportfachverbänden 

an. 
 

 
 

§ 3 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person (ordentliche oder außerordentliche 
Mitglieder) werden. 
  

(2) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Gesamtvorstand, der diese Aufgabe auch 
auf ein einzelnes Mitglied des Gesamtvorstands delegieren kann, nach freiem 
Ermessen. Die Mitgliedschaft beginnt mit der schriftlichen Bestätigung der Aufnahme 
durch den Gesamtvorstand. 

 

(3) Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung des Aufnahmeantrags kann dem 
Antragsteller ohne Angabe von Gründen schriftlich mitgeteilt werden. Jugendliche unter 
18 Jahren bedürfen der Zustimmung der/des gesetzlichen Vertreter/s. 

 

(4) Mitglieder des Vereins sind: 

• Erwachsene, 

• Jugendliche (von 14 bis 17 Jahre), 

• Kinder (unter 14 Jahre), 

• Ehrenmitglieder (keine Altersbegrenzung). 
 

(5) Zu Ehrenmitgliedern mit allen Rechten aber ohne Pflichten können Mitglieder aufgrund 
langjähriger Verdienste oder außergewöhnlicher Leistungen auf Vorschlag des 
Gesamtvorstands durch die Mitgliederversammlung ernannt werden. 

 

(6) Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds aus dem 
Verein.  

 

(7) Der freiwillige Austritt muss schriftlich dem Vorstand gegenüber erklärt werden. Er ist nur 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Quartalsende möglich. Die 
Mitgliedschaft ist nicht übertragbar.  

 

(8) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Gesamtvorstands von der Mitgliederliste 
gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im 
Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der 
Absendung des zweiten Mahnschreibens drei Monate verstrichen und die 
Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen. 

 

(9) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Gesamtvorstands in einer Sitzung, 
bei der mindestens 2/3 der Mitglieder des Gesamtvorstands anwesend sein müssen. 

 

(10) Ausschließungsgründe sind insbesondere: 
a. Grober oder wiederholter Verstoß des Mitglieds gegen die Satzung, gegen 

Ordnungen oder gegen Beschlüsse des Vereins  



 
b. Schwere Schädigung des Ansehens des Vereins.  

 

(11) Vor der Beschlussfassung über den Ausschluss ist dem Mitglied unter Setzung einer 
angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Gesamtvorstand 
oder schriftlich zu rechtfertigen. Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu 
begründen und dem Mitglied bekannt zu machen. Gegen die Entscheidung des 
Gesamtvorstands kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. 
Die Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des 
Ausschließungsbeschlusses beim Gesamtvorstand schriftlich eingelegt werden. Ist die 
Berufung rechtzeitig eingelegt, so entscheidet die nächste ordentliche 
Mitgliederversammlung. 

 
 
§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Mit der Aufnahme in den Verein anerkennt das Mitglied die Satzung. Es verpflichtet sich, 

die Satzungsregelungen und die Ordnungen des Vereins sowie die Beschlüsse der 
Vereinsorgane zu befolgen. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu 
fördern und alles zu unterlassen, was dem Ansehen und dem Zweck des Vereins 
entgegensteht.  
 

(2) Alle Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und 
die Übungsstätten unter Beachtung der Platz-, Hallen- bzw. Hausordnung sowie 
sonstiger Ordnungen zu benutzen.  

 
(3) Stimmberechtigt bei der Mitgliederversammlung sind ordentliche Mitglieder ab dem 

vollendeten 16. Lebensjahr. Sie üben dieses Recht persönlich aus. Sie können ab dem 
18. Lebensjahr selbst gewählt werden. 

 
(4) Stimmberechtigte Mitglieder wählen den Gesamtvorstand und den jeweiligen 

Abteilungsleiter. Eine Übertragung des Stimmrechts ist ausgeschlossen. 
 
(5) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein über Änderungen in ihren persönlichen 

Verhältnissen schriftlich zu informieren. Dazu gehört insbesondere:  
 

a) die Mitteilung von Anschriftenänderungen  
 

b) Änderung der Bankverbindung bei der Teilnahme am Einzugsverfahren  
 
c) Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das Beitragswesen 

relevant sind (z.B. Beendigung der Schulausbildung, etc.).  
 

(6) Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die erforderlichen 
Änderungen nach Abs. 4 nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten des Vereins und können 
diesem nicht entgegengehalten werden. Entsteht dem Verein dadurch ein Schaden, ist 
das Mitglied zum Ausgleich verpflichtet. 
 

 
§ 5 Mitgliedsbeiträge  
(1) Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. Zu zahlen sind: a) bei der 

Aufnahme in den Verein eine Aufnahmegebühr, b) ein Jahresbeitrag. Einzelheiten 
werden in der Beitragsordnung geregelt.  

 
(2) Der Verein ist bei besonderen Vorhaben mit außergewöhnlich hohen Kosten oder zur 

Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des Vereins zur Erhebung einmaliger Umlagen 
von seinen ordentlichen Mitgliedern berechtigt, sofern diese zur Finanzierung notwendig 



sind. Über die Festsetzung der Höhe der Umlage entscheidet die 
Mitgliederversammlung, wobei eine Höchstgrenze von dem Dreifachen eines 
Jahresbeitrages besteht. 

 
 
§ 6 Organe des Vereins 
(1) Die Organe des Vereins sind:  

a. Gesamtvorstand,  
b. Mitgliederversammlung,  
c. der Vorstand im Sinne von § 26 BGB. 

 
(2) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Bei Bedarf 

können Vereins- und Organämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 
gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26 a EStG ausgeübt werden. 
Die Entscheidung über eine solche entgeltliche Tätigkeit trifft die Mitgliederversammlung 
auf Vorschlag des Gesamtvorstands. 

 
(3) Mitglieder können zur Verwirklichung des Vereinszwecks im Rahmen der 

haushaltsrechtlichen Möglichkeiten Auslagenersatz bekommen.  
 
 
§ 7 Gesamtvorstand 
(1) Der Gesamtvorstand besteht aus folgenden Personen, 

a. dem/der 1. Vorsitzenden,  
b. dem/der 2. Vorsitzenden 
c. dem/der Kassenwart/in 
d. dem/der Beisitzer/in 

 
(2) Der Gesamtvorstand wird von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit für die 

Dauer von einem Jahr gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Er bleibt jedoch auch nach 
Ablauf seiner Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines 
Mitglieds des Gesamtvorstands kann der Gesamtvorstand bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied kommissarisch berufen; dies muss in einer 
Sitzung erfolgen.  

 
(3) Wählbar in den Gesamtvorstand sind Mitglieder ab dem vollendeten 18. Lebensjahr.  

 
(4) Der Gesamtvorstand leitet und führt den Verein nach Maßgabe dieser Satzung und der 

Ordnungen. Er ist für sämtliche Vereinsangelegenheiten zuständig, soweit die Satzung 
diese nicht ausdrücklich einem anderen Organ zugewiesen hat. Er hat insbesondere 
folgende Aufgaben: 

 

• die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die 
Geschäftsführung des Vereins nach der Vereinssatzung, 

• die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, die Leitung der 
Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden oder einen Stellvertreter, 

• die Festsetzung der Höhe und Fälligkeit von Beiträgen, Gebühren und 
Umlagen, 

• die Entscheidung über die Einrichtung einer haupt- oder nebenamtlich 
besetzten Geschäftsstelle und die Entscheidung über die Bestellung eines 
Geschäftsführers. 

 
(5) Der Gesamtvorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Sitzungen. Der/die 1. 

Vorsitzende (bei dessen/deren Verhinderung der/die 2. Vorsitzende oder Kassenwart/in) 
lädt unter Angabe der Tagesordnung mit angemessener Frist zu diesen ein. Der 
Gesamtvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, 



darunter ein nach § 26 BGB vertretungsberechtigtes Mitglied, anwesend sind. Der 
Gesamtvorstand fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen bleiben unberücksichtigt. Der 
Gesamtvorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Mitglieder ihre 
Zustimmung zu der beschließenden Regelung erklären. Die Beschlüsse des 
Gesamtvorstandes sind zu protokollieren.  

 
 
 
§ 8 Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins.  

 
(2) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben soweit diese nicht dem 

Vorstand obliegen. Sie ist insbesondere zuständig für folgende Angelegenheiten: 
 

• Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes, 

• Entlastung des Vorstandes, 

• Wahl der Mitglieder des Vorstandes, der Kassenprüfer und weiterer Ehrenämter 
gemäß dieser Satzung, 

• Ernennung von Ehrenmitgliedern, 

• Änderung der Satzung (sofern Änderung Vorstandswahlen betreffen, werden sie vor 
den Wahlen durchgeführt), 

• Erlass von Ordnungen, 

• Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder, 

• Auflösung des Vereins. 
 
(3) Eine Mitgliederversammlung ist jedes Jahr durchzuführen. Sie wird vom 

Gesamtvorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen in Textform unter Angabe 
der Tagesordnung einberufen. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als 
zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene Adresse 
gerichtet ist. Die schriftliche Einladungsform ist auch gewahrt, wenn die Einladung per E-
Mail erfolgt. § 8 Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend.  
 

(4) Anträge zur ordentlichen Mitgliederversammlung müssen spätestens 7 Tage vor der 
Versammlung schriftlich oder per E-Mail mit Begründung beim/bei der 1. Vorsitzenden 
eingereicht werden.  

 
(5) Die Mitgliederversammlung kann als Präsenzversammlung oder als virtuelle 

Mitgliederversammlung abgehalten werden. Zur Präsenzversammlung treffen sich alle 
Teilnehmer der Mitgliederversammlung an einem gemeinsamen Ort. Die virtuelle 
Mitgliederversammlung erfolgt durch Einwahl aller Teilnehmer in eine Video- oder 
Telefonkonferenz. Eine Kombination von Präsenzversammlung und virtueller 
Mitgliederversammlung ist möglich, indem den Mitgliedern die Möglichkeit eröffnet wird, 
an der Präsenzversammlung mittels Video- oder Telefonkonferenz teilzunehmen. Der 
Vorstand entscheidet über die Form der Mitgliederversammlung und teilt diese in der 
Einladung zur Mitgliederversammlung mit. Lädt der Vorstand zu einer virtuellen 
Mitgliederversammlung ein, so teilt er den Mitgliedern spätestens eine Stunde vor 
Beginn der Mitgliederversammlung per E-Mail die Einwahldaten für die Video- oder 
Telefonkonferenz mit.  

 
(6) Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des Gesamtvorstands geleitet, die 

Versammlungsleitung kann aber auch an ein anderes Mitglied abgegeben werden.  
 

(7) Der Gesamtvorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, 
wenn mindestens 10 % der stimmberechtigten Mitglieder dies verlangen. Ferner kann 
der Gesamtvorstand jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, 



er muss dies, wenn das Interesse des Vereins es erfordert. Für die außerordentliche 
Mitgliederversammlung gelten die Einladungsformalien der ordentlichen 
Mitgliederversammlung.  
 

(8) Jedem ordentlichen Mitglied steht eine Stimme zu.  
 

(9) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 
Vorstandsmitglieder und 10% der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Im Falle 
der Beschlussunfähigkeit ruft der Vorstand diese erneut ein. Diese ist ohne Rücksicht 
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung 
hinzuweisen.  
 

(10) Die Entscheidungen der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen beschlossen. Die Entscheidung über die Auflösung des Vereins 
sowie über Satzungsänderungen ist mit 2/3-Mehrheit zu fällen. Stimmenthaltungen und 
ungültige Stimmen gelten als nicht abgegeben und werden nicht mitgezählt.  
 

(11) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden protokolliert und vom 
Versammlungsleiter unterzeichnet. Das Versammlungsprotokoll ist vom 
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterschreiben. Es muss enthalten: 
 

• Ort und Zeit der Versammlung, 

• Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers, 

• Zahl der erschienenen Mitglieder, 

• Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit, 

• die Tagesordnung, 

• die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis (Zahl der Ja-Stimmen, Zahl der 
Nein-Stimmen, Zahl der Enthaltungen, Zahl der ungültigen Stimmen), 

• die Art der Abstimmung, 

• Satzungs- und Zweckänderungsanträge in vollem Wortlaut, 

• Beschlüsse in vollem Wortlaut. 
 
 
§ 9 Vorstand nach § 26 BGB  
(1) Der Vorstand im Sinne § 26 BGB ist aus der/die Vorsitzende, der/die stellvertretende 

Vorsitzende, und der/die Kassenwart/in.  
 

(2) a) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorstand nach §26     
   BGB vertreten. Die Vorstandsmitglieder nach §26 BGB sind jeweils alleine  
   vertretungsberechtigt.  
 

b) Bei Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert über 3.000,- € sowie bei 
Dauerschuldverhältnissen (z. B. Miet- und Sponsoring Verträge, Verträge mit 
Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen des Vereins sowie Sportlern/Sportlerinnen, 
Trainern/Trainerinnen und sonstigen Dritten, die eine Dienst- oder Werkleistung zum 
Gegenstand haben) wird der Verein durch zwei Mitglieder des Vorstands gem. § 26 
BGB vertreten. Diese Regelung gilt nur im Innenverhältnis.  

 
c) Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert über 10.000,- € sowie 

Dauerschuldverhältnisse mit einem Jahresgeschäftswert über 10.000,- € sind für den 
Verein nur verbindlich, wenn die Zustimmung des Gesamtvorstands erteilt ist. Diese 
Regelung gilt nur im Innenverhältnis  

 



(3) Rechtsgeschäfte, welche über die Hälfte des Jahresumsatzes übersteigen, bedürfen die 
Zustimmung mit einer einfachen Mehrheit der Mitgliederversammlung. Diese Regelung 
gilt nur im Innenverhältnis.  
 

(4) Der Vorstand ist unter Befreiung von den Beschränkungen des §181 BGB ermächtigt, 
Änderungen oder Ergänzungen der Satzung vorzunehmen, die zur Behebung 
gerichtlicher oder behördlicher Beanstandungen erforderlich oder zweckdienlich sind. 

 
 
§ 10 Kassenprüfer 

(1) Die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von einem 
Jahr gewählt. Sie dürfen nicht Mitglieder des Gesamtvorstands sein. Sie haben das 
Recht, die Vereinskasse und die Buchführung jederzeit zu überprüfen.  
 

(2) Über die Prüfung der gesamten Buch- und Kassenführung haben sie der 
Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Das Prüfungsrecht erstreckt sich nur auf 
die buchhalterische Richtigkeit, nicht auf die Zweckmäßigkeit der Vorgänge.  

 
 
§ 11 Protokollierung 

(1) Der Verlauf der Mitgliederversammlung sowie Sitzungen vom Gesamtvorstand sind 
zu protokollieren. Das Protokoll der Mitgliederversammlung und die Protokolle der 
Gesamtvorstandssitzungen sind vom jeweiligen Versammlungs-/Sitzungsleiter und 
dem Schriftführer zu unterzeichnen. Die Protokolle hat der Gesamtvorstand 
aufzubewahren. 

 
§ 12 Datenschutzklausel 

(1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und der 

Verpflichtungen, die sich aus der Mitgliedschaft im Bayerischen Landes-

Sportverband (BLSV) und aus der Mitgliedschaft in dessen zuständigen 

Sportfachverbänden ergeben, werden im Verein unter Beachtung der 

rechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrund-verordnung 

(DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes neue Fassung (BDSG) 

folgende personenbezogene Daten von Vereinsmitgliedern digital gespeichert: 

Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse, Geburtsdatum, Bankverbindung, 

Abteilungszugehörigkeit.  

(2) Die digitale Erfassung der Daten erfolgt unter der Maßgabe, dass die 

Mitglieder mit der Beitrittserklärung zustimmen. 

(3) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser 

Satzung stimmen die Mitglieder der 

 

a. Speicherung, 

b. Bearbeitung, 

c. Verarbeitung, 

d. Übermittlung 

 

(4) Als Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes ist der Verein 

verpflichtet, im Rahmen der Bestandsmeldung folgende Daten seiner 



Mitglieder an den BLSV zu melden: Name, Vorname, Geburtsdatum, 

Geschlecht, Sportartenzugehörigkeit. Soweit sich aus dem Betreiben 

bestimmter Sportarten im Verein eine Zuordnung zu bestimmten 

Sportfachverbänden ergibt, werden diesen für deren Verwaltungs- und 

Organisationszwecke bzw. zur Durchführung des Wettkampfbetriebes die 

erforderlichen Daten betroffener Vereinsmitglieder im gleichen Umfang 

ebenfalls zur Verfügung gestellt. 

(5) Jedes Mitglied hat das Recht auf  

• Auskunft über seine gespeicherten Daten, 

• Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit, 

• Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei 
behaupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit 
feststellen lässt 

• Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung 
unzulässig war. 

 
(6) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung 

stimmen die Mitglieder weiter der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- 
und Telemedien sowie elektronischen Medien zu.  
 

(7) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen oder sonst für den 
Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als 
dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu 
geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht 
auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 
 
§ 13 Haftung  

(1) Die Haftung aller Personen mit Funktionen, die in dieser Satzung vorgesehen sind, 
sowie die Haftung der mit der Vertretung des Vereins beauftragten Personen wird auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Werden diese Personen von Dritten im 
Außenverhältnis zur Haftung herangezogen, ohne dass Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt, so haben diese gegen den Verein einen Anspruch auf Ersatz 
ihrer Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüche sowie auf Freistellung von 
Ansprüchen Dritter.  
 

(2) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig 
verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei Benutzung 
von Anlagen oder Einrichtungen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen 
erleiden, soweit solche Schäden nicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt 
sind. 

 
 
§ 14 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in §8 
dieser Satzung geregelten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die 
Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Mitglieder des Vorstandes 
nach §26 BGB gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Dies gilt auch, wenn 
der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit 
verliert. 

 



(2) Bei Wegfall des gemeinnützigen Zwecks sowie bei Auflösung des Vereins fällt das 
Vermögen des Vereins an Mobile Flüchtlingshilfe e.V., die es für gemeinnützige 
Zwecke zu verwenden hat. 

 
 
§ 15 Inkrafttreten 

Die Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 07.11.2021 geändert und in der 

vorliegenden Fassung beschlossen. Die Änderung tritt mit Eintragung in das 

Vereinsregister in Kraft. 

 
 
 
 
 


